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Zusammenfassung
Die Abwehr von Gefahren für Dritte als Aufgabe der Psychiatrie wird kontrovers diskutiert und immer wieder grundsätzlich
infrage gestellt. Ethisch sind Zwangsmaßnahmen oder Zwangsbehandlungen im Kontext von Fremdgefährdung in jedem
Fall begründungsbedürftig.
In diesem Beitrag wird zunächst dargestellt, wie sich Maßnahmen gegen den Willen einer Person ethisch rechtfertigen
lassen. Im Rekurs auf das Prinzip des schwachen Paternalismus gilt dabei grundsätzlich, dass Zwangsbehandlungen von
selbstbestimmungsunfähigen Personen ethisch nur gerechtfertigt werden können, wenn die Behandlung zum Wohl der
Person ist und ihrem vorausverfügten oder mutmaßlichen Willen entspricht.
Anschließend wird überprüft, inwiefern Zwangsbehandlungen bei Personen mit psychischen Erkrankungen, die Dritte
gefährden, schwach paternalistisch begründet werden können. Hierfür werden unterschiedliche Theorien des Wohls dis-
kutiert und eine hybride subjektiv-objektive Theorie des Wohlergehens als geeigneter Maßstab zur Beurteilung des Wohls
von Personen mit psychischen Erkrankungen vorgestellt. Mittels einer Fallanalyse wird dargelegt, in welchen Fällen eine
Zwangsbehandlung bei Fremdgefährdung zum Wohl einer Person sein kann und ihrem mutmaßlichen Willen entspricht,
und verdeutlicht, wann dies nicht der Fall ist, bzw. wann Wohl und Wille einander widersprechen.
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Is coercive treatment in the best interests of a personwho endangers others? An ethical analysis of
well-being andwill in the context of psychiatric treatment

Abstract
While psychiatry often has the task of averting danger to third parties, the legitimacy of this task has been controversially
discussed and repeatedly questioned. From an ethical perspective, coercive measures or coercive treatment in the context
of danger to others must always be well justified.
In this article, we first describe how measures against a person’s will can be ethically justified. With reference to the
principle of soft paternalism, it is generally assumed that coercive treatment of people who lack decision-making capacity
is only justified if it is in the person’s best interests and is in line with their anticipatory or presumed will.
We then examine to what extent coercive treatment of people with mental illness who endanger others can be justified on
soft paternalistic grounds. We discuss different theories of well-being and propose a hybrid subjective-objective theory of
well-being as a suitable standard for assessing the well-being of people with mental illness. A case study is used to discuss
in which cases coercive treatment can be in the best interests of a person who endangers others and corresponds to their
presumed will, and to clarify when this is not the case, for example when the person’s well-being and will contradict each
other.

Keywords Protection of others · Coercion · Well-being · Paternalism · Medical ethics

Einleitung

Gemäß der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutsch-
land tätigen Ärzt*innen (MBO-Ä) hat jede medizinische
Behandlung unter Wahrung des Willens der Patient*innen
zu erfolgen (§ 7 Abs. 1 MBO-Ä) (Bundesärztekammer
2019). Außerdem haben Ärzt*innen „[...] ihr ärztliches
Handeln am Wohl der Patientinnen und Patienten auszu-
richten. Insbesondere dürfen sie nicht das Interesse Dritter
über das Wohl der Patientinnen und Patienten stellen“ (§ 2
Abs. 2 MBO-Ä). Die Verpflichtung zum Respekt der Pa-
tient*innenautonomie sowie zum Handeln zum Wohl von
Patient*innen sind auch wesentliche professionsethische
Prinzipien, die u. a. im ethischen Kodex der World Psy-
chiatric Association festgehalten sind (World Psychiatric
Association 2020).

Diesen normativen Grundsätzen scheint der Umstand
entgegenzustehen, dass Psychiater*innen de facto auch die
gesellschaftliche Aufgabe zukommt, Dritte vor Gefähr-
dungen durch Personen mit psychischen Erkrankungen
zu schützen. In diesem Spannungsfeld ist die Psychia-
trie einerseits als medizinische Disziplin dem Wohl und
dem Willen ihrer Patient*innen verpflichtet, während sie
andererseits eine Ordnungsfunktion zum Schutz Dritter
in der Gesellschaft übernimmt, die notfalls auch gegen
den Willen der betroffenen Personen durchgesetzt wird.
Diese „Doppelfunktion“ der Psychiatrie wird seit gerau-
mer Zeit kontrovers diskutiert (Pollmächer 2016; Schalast
2016; Brieger und Menzel 2020; von Peter 2020; Stei-
nert 2021). Manche Autor*innen lehnen die Anwendung
von Zwang innerhalb des psychiatrischen Hilfesystems
per se ab, möchten die Aufgabe der „sozialen Kontrolle“
der Polizei und der Justiz überlassen und die Aufnahme

in eine psychiatrische Institution und die Einleitung ei-
ner psychiatrischen Behandlung allein vom Willen und
den Präferenzen der betroffenen Person abhängig machen
(Zinkler und von Peter 2019; Zinkler 2021). Andere vertre-
ten hingegen die Position, dass Zwangsbehandlungen von
selbstbestimmungsunfähigen Personen mit psychischen
Erkrankungen bei Fremdgefährdung auch dem Interesse
oder dem Wohl der gefährdenden Person selbst dienen
und damit im psychiatrischen Behandlungskontext unter
bestimmten Voraussetzungen ethisch rechtfertigbar sein
können (Pollmächer 2016, 2019). Auch Steinert (2017)
argumentiert, dass nicht behandeltes fremdgefährdendes
Verhalten, das zu freiheitsentziehenden Maßnahmen führt,
negative psychosoziale Konsequenzen für die betroffene
Person nach sich ziehen kann, die einen Schaden für diese
darstellen. Vor diesem Hintergrund könne eine psychia-
trische Zwangsbehandlung bei Fremdgefährdung als zum
Wohl der gefährdenden Person betrachtet werden.

Aus ethischer Perspektive handelt es sich bei den zu-
letzt genannten Positionen um schwach paternalistische Be-
gründungsstrategien für Zwangsbehandlungen bei Fremd-
gefährdung. In unserem Artikel untersuchen wir die Frage,
ob Zwangsbehandlungen bei selbstbestimmungsunfähigen
Personen mit psychischen Erkrankungen, die Dritte gefähr-
den und eine freiwillige Behandlungmit natürlichemWillen
ablehnen, zum Wohl der gefährdenden Person sein können.
Auf dem Boden einer konzeptionellen Analyse des Wohl-
begriffs überprüfen wir somit, wann Zwangsbehandlungen
bei Fremdgefährdung schwach paternalistisch gerechtfertigt
werden können und wo die Grenzen schwach paternalisti-
scher Rechtfertigungsstrategien liegen.

K



216 E. Braun et al.

Ethische Rechtfertigung der Anwendung von
Zwang

Maßnahmen unter Zwang stellen einen erheblichen Eingriff
in das Recht auf Freiheit sowie auf psychische und körperli-
che Integrität betroffener Personen dar und sind auf ein ab-
solut notwendiges Minimum zu reduzieren (ZEKO 2013).
Die Anwendung von Zwang bedarf einer ethischen Recht-
fertigung. Im Kontext der Psychiatrie kann diese Recht-
fertigung unter Rückgriff auf zwei ethische Argumentati-
onsstrategien erfolgen: a) zum Schutz Dritter im Rahmen
des Schadensprinzips und b) zum Wohl einer selbstbestim-
mungsunfähigen Person im Rahmen des schwachen Pater-
nalismus.

Das Schadensprinzip

Das vom liberalen Philosophen John Stuart Mill formu-
lierte Schadensprinzip dient der ethischen Begründung von
Eingriffen in die Freiheit von Personen:

That principle is [...] [t]hat the only purpose for which
power can be rightfully exercised over any member of
a civilized community, against his will, is to prevent
harm to others (Mill 2015 [1859], S. 13).

Stellt eine Person eine Gefahr für Dritte dar, kann eine Inter-
vention zum Schutz Dritter unter bestimmten Bedingungen
ethisch gerechtfertigt werden. Dabei ist die Ursache des
gefährdenden Verhaltens unerheblich: Es ist irrelevant, ob
die Gefahr von einer mit einer ansteckenden Erkrankung
infizierten Person, einer gewalttätigen Person ohne irgend-
eine Erkrankung oder einer Person, die, motiviert durch
psychotisch-wahnhaftes Erleben, aggressiv agiert, ausgeht.
Selbstbestimmungsunfähigkeit ist keine Voraussetzung für
die ethische Rechtfertigung der Intervention.

Pugh und Douglas (2016) formulieren 5 Voraussetzun-
gen, die zur ethischen Rechtfertigung von Maßnahmen, die
im medizinischen Kontext gegen den Willen einer Person
durchgeführt werden, erfüllt sein müssen. Diese sind nicht
auf den psychiatrischen Kontext beschränkt, sondern gel-
ten für alle (medizinischen und sichernden) Maßnahmen
gegen den Willen einer Person. Erstens ist die Rechtferti-
gung einer Zwangsmaßnahme abhängig von der Schwere
des zu vermeidenden Schadens: je schwerer der Schaden,
desto einfacher ist die Intervention zu rechtfertigen. Zwei-
tens muss die Intervention geeignet („effective“) sein, um
den Schaden abzuwenden. Drittens sollte die Intervention
möglichst niedrige Opportunitätskosten haben, also ökono-
misch mit vorhandenen Ressourcen umgehen. Dabei be-
zeichnen Opportunitätskosten den Wert alternativer Maß-
nahmen, die nicht durchgeführt werden können, da Res-
sourcen für die Zwangsmaßnahme aufgewendet werden.
Viertens sollte zur Abwendung des Schadens das mildes-

te Mittel („least restrictive alternative“) gewählt werden,
um das Recht auf Selbstbestimmung, körperliche Unver-
sehrtheit und Bewegungsfreiheit der betroffenen Personen
bestmöglich zu schützen. Schließlich, fünftens, muss die In-
tervention verhältnismäßig („proportionate“) zu der durch
die Person dargestellten Bedrohung sein.

Ein drohender Schaden für Dritte kann unter Berücksich-
tigung der genannten Voraussetzungen in der Regel durch
freiheitsentziehende und sichernde Maßnahmen, wie Un-
terbringungen, Fixierungen oder Isolierungen, abgewendet
werden (ZEKO 2013). Medizinische Zwangsbehandlungen,
wie das Verabreichen antipsychotischer Medikamente ge-
gen den Willen einer Person, werden in der Regel hingegen
im Rekurs auf den schwachen Paternalismus gerechtfertigt,
der im Folgenden dargelegt wird.

Schwacher Paternalismus

Paternalistische Interventionen bezeichnen Eingriffe in die
Freiheit von Personen, mit denen das Ziel verfolgt wird, ihr
Wohl zu fördern. Paternalistisches Handeln durchkreuzt die
Wünsche, Entscheidungen oder Handlungen einer Person
zur Wahrung oder zur Förderung ihres Wohls. Starker Pa-
ternalismus bezeichnet dabei das Handeln zum Wohl einer
autonomen Person entgegen ihren selbstbestimmten Wün-
schen. Schwacher Paternalismus liegt hingegen vor, wenn
die betroffene Person zum Zeitpunkt der paternalistischen
Intervention nicht autonom handelt (Schöne-Seifert 2009;
Schramme 2017).

Autonome (selbstbestimmte) Entscheidungen über me-
dizinische Maßnahmen setzen voraus, dass die Person im
Hinblick auf die anstehende Maßnahme informiert ist,
selbstbestimmungsfähig (rechtlich: einwilligungsfähig) ist
und frei von kontrollierendem äußerem Zwang und Druck
handelt (Scholten und Vollmann 2017). Wenn eine Person
aktuell nicht selbstbestimmungsfähig ist und die Selbst-
bestimmungsfähigkeit auch durch Entscheidungsassistenz
nicht wieder hergestellt werden kann, muss eine stell-
vertretende Entscheidungsfindung erfolgen (ZEKO 2016).
Hierbei ist zunächst eine ggf. vorhandene Patientenverfü-
gung zu berücksichtigen (Braun et al. 2022a). Alternativ
müssen früher konkret geäußerte Behandlungswünsche
berücksichtigt oder der mutmaßliche Wille der Person an-
hand ihrer Werte und Überzeugungen ermittelt werden.
Nur, wenn keine Anhaltspunkte für den mutmaßlichen Wil-
len bestehen, sollte die stellvertretende Entscheidung aus
ethischer Sicht objektiv nach dem besten Interesse („best
interest standard“) der Person getroffen werden, also sich
daran ausrichten, was zu ihrem Wohl beiträgt (Beauchamp
und Childress 2019).

Aufgrund des hohen Werts, der selbstbestimmten Ent-
scheidungen hinsichtlich der eigenen Lebensgestaltung in
liberalen Gesellschaften zukommt, wird selbstbestimm-
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ten Personen im Sinne einer negativen Autonomie ein
Vetorecht gegenüber jeder medizinischen Behandlung ein-
geräumt. Daher wird starker Paternalismus in der Medi-
zinethik grundsätzlich nicht als gerechtfertigt angesehen.
Schwach paternalistische Handlungen haben hingegen den
Zweck, mangelnde aktuelle Autonomie zu kompensieren,
indem gemäß dem vorausverfügten bzw. mutmaßlichen
Patientenwillen entschieden wird. Eine Voraussetzung für
schwach paternalistische Handlungen ist somit, dass die
Person der Intervention aller Wahrscheinlichkeit nach zu-
gestimmt hätte, wenn sie zum Zeitpunkt der Intervention
selbstbestimmungsfähig gewesen wäre (Schöne-Seifert
2009).

Die zweite Voraussetzung für schwach paternalistisches
Handeln in der Medizin ist, dass die Behandlung zum Wohl
der Person beiträgt, was von den vorherigen Überlegun-
gen zur Feststellung ihres Willens getrennt zu beurteilen
ist. Im Folgenden diskutieren wir, wie festgestellt werden
kann, was zumWohl einer Person beiträgt, um uns anschlie-
ßend der Frage zuzuwenden, ob eine Zwangsbehandlung
bei Fremdgefährdung immer auch dem Wohl der betroffe-
nen Person dient bzw. welche Grenzen eine schwach pater-
nalistische Begründungsstrategie in diesem Kontext hat.

Was trägt zumWohl einer Person bei?

Obwohl das Prinzip der Fürsorge bzw. des Handelns zum
Wohl von Patient*innen grundlegende Bedeutung für die
Medizinethik hat (Beauchamp und Childress 2019), beste-
hen keine etablierten Konzepte des Wohlergehens für den
medizinischen bzw. den psychiatrischen Kontext (Bester
2020; Hawkins 2021). Zumeist wird in der Praxis angenom-
men, dass das Handeln gemäß einer medizinischen Indika-
tion auch zum Wohl einer Person beiträgt (Hawkins 2021).
Dies scheint jedoch nicht immer der Fall zu sein: Wenn
eine indizierte Behandlung beispielsweise den Wünschen
oder Werten einer Person widerspricht, ist nicht zwangs-
läufig klar, dass ihre Durchführung zum Wohl der Person
beiträgt. Um diese Annahme zu überprüfen und eine sorg-
fältige ethische Analyse zu ermöglichen, ist ein Konzept des
Wohlergehens für den medizinischen bzw. psychiatrischen
Kontext notwendig.

Objektive Theorien

In der Philosophie werden grundsätzlich subjektive und ob-
jektive Auffassungen des Wohls unterschieden. Nach objek-
tiven Theorien des Wohls gelten bestimmte Kriterien, die
in einer „objektiven Liste“ festgelegt werden, als gut für
eine Person. In der Regel enthalten objektive Listen ver-
schiedene Kriterien wie beispielsweise Leben, Gesundheit,
Wissen, Erfolg, Freundschaft oder Freude, zwischen denen

keine Hierarchisierung besteht (Fletcher 2016). Im medi-
zinischen bzw. psychiatrischen Kontext könnten beispiels-
weise psychische Gesundheit und soziale Teilhabe als ob-
jektive Elemente des Wohls definiert werden, ähnlich wie
exemplarisch von Steinert angenommen (Steinert 2017).

Die Kriterien einer objektiven Liste gelten als gleicher-
maßen gut für alle Personen und sind unabhängig davon,
wie sie durch die Person selbst bewertet werden. Dies er-
scheint jedoch problematisch: Wenn Dinge, die eine Person
selbst nicht als relevant für ihr Wohlergehen betrachtet oder
nicht wertschätzt, als objektiv gut für sie bewertet werden,
besteht eine Diskrepanz zwischen der theoretischen Bewer-
tung ihres Wohlergehens und ihrem individuellen Erleben
(Braun et al. 2022b). Nach einem objektiven Ansatz könnte
einer Person somit ein hoher Grad an Wohlergehen zuge-
schrieben werden, ohne dass sie selbst diese Einschätzung
teilt. Wenn eine Person beispielsweise wenig Wert auf Frei-
heit oder auf soziale Kontakte legt, sondern grundlegend
andere Werte vertritt – auch wenn diese ungewöhnlich er-
scheinen – ist es schwierig zu rechtfertigen, dass eine För-
derung dieser Aspekte auch zu ihrem Wohl beitragen soll.

Subjektive Theorien

Subjektive Auffassungen des Wohls gehen davon aus, dass
das Wohl einer Person von ihren Wünschen abhängig ist:
Gut für eine Person ist demnach nur das, was sie sich selbst
wünscht (Heathwood 2016). Ein solches individuelles Ver-
ständnis von Wohl umgeht das Problem der Diskrepanz
zwischen individuellem Erleben der Person und der exter-
nen Bewertung ihres Wohlergehens.

Gerade im psychiatrischen Kontext ist jedoch offensicht-
lich, dass die Erfüllung aller Wünsche einer Person nicht
immer gut für sie ist – beispielsweise, wenn die Umsetzung
von Wünschen, die während psychischer Krisensituationen
(z.B. einer akuten Manie mit psychotischen Symptomen)
geäußert werden, das Leben oder Vermögen einer Person
gefährden würde.

Eine subjektive Auffassung muss also differenzieren,
welche Wünsche für das Wohl einer Person relevant sind
(Heathwood 2016; Crisp 2017). So könnte beispielsweise
angenommen werden, dass nur die Erfüllung der Wünsche
informierter und selbstbestimmungsfähiger Personen zu de-
ren Wohl beiträgt. Nach solch einer subjektiven Auffassung
des Wohls würde der selbstbestimmte bzw. mutmaßliche
Wille einer Person mit ihrem Wohl zusammenfallen: Al-
les, was eine selbstbestimmte Person sich wünscht bzw.
das, was sich eine aktuell selbstbestimmungsunfähige Per-
son wünschen würde, wenn sie gerade informiert und
selbstbestimmungsfähig wäre, würde auch zu ihrem Wohl
beitragen. Die Unterscheidung zwischen Wohl und Wille
der Person würde somit entfallen.

K



218 E. Braun et al.

Dies erscheint jedoch wenig plausibel: Auch selbstbe-
stimmungsfähige und informierte Personen können Wün-
sche haben, die nicht zu ihrem Wohl beitragen. Dies kann
beispielsweise der Fall sein, wenn eine selbstbestimmungs-
fähige Person sich trotz Kenntnis der damit verbundenen
Risiken dafür entscheidet, zu rauchen oder Dinge zu tun,
von denen sie selbst nicht glaubt, dass diese zu ihrem Wohl
beitragen (z.B. das Abbrechen einer Berufsausbildung). Es
ist daher wichtig, das Wohl einer Person von ihrem Willen
zu unterscheiden.

Hybride Theorien

Weder objektive noch subjektive Theorien scheinen voll-
ständig wiedergeben zu können, was zum Wohl einer Per-
son beiträgt. Ein rein objektives Verständnis des Wohls ist
unzureichend, da es die Perspektive der Person selbst nicht
genügend einbezieht – jedoch sind objektive Kriterien in
einem gewissen Maß relevant, da sie die theoretische Mög-
lichkeit offenlassen, dass Personen auch ihrem Wohl zuwi-
derlaufende Entscheidungen treffen können.

In der Medizinethik werden daher zunehmend hybride
Theorien des Wohls entwickelt, die sowohl objektive als
auch subjektive Kriterien als relevant für das Wohl einer
Person ansehen. Sowohl die Erfüllung der Wünsche einer
Person als auch bestimmte objektive Elemente, wie Leben,
Gesundheit und Fähigkeit zur Selbstbestimmung, gelten
dementsprechend als gut für die Person. Wenn subjektive
und objektive Elemente einander widersprechen und etwas
beispielsweise aus subjektiver Sicht gut und aus objekti-
ver Sicht schlecht für die Person ist, müssen beide Aspek-
te gegeneinander abgewogen werden. Wünsche einer Per-
son sind besonders dann relevant, wenn sie informiert und
selbstbestimmt sind sowie sich auf langfristige Ziele und
Lebenspläne der Person beziehen (Bester 2020).

Um beurteilen zu können, was gut für eine Person ist,
müssen somit objektive und subjektive Kriterien miteinbe-
zogen werden. Die aktuellen Wünsche der Person müssen
in Bezug auf ihre überdauernden Lebensziele berücksich-
tigt werden – es sollte beispielsweise überprüft werden, ob
die Wünsche, die eine Person während einer akuten psychi-
schen Krisensituation hat, mit ihren langfristigen Wünschen
außerhalb einer solchen Krise kompatibel sind. Objektive
Kriterien können als Gegengewicht zu den Wünschen der
Person dienen, werden aber hinsichtlich der individuellen
Werte einer Person gewichtet.

Ist eine Zwangsbehandlung bei
Fremdgefährdung zum Wohl der
gefährdenden Person?

Um zu verdeutlichen, dass eine Zwangsbehandlung bei
Fremdgefährdung nicht nur im Interesse Dritter, sondern
auch zum Wohl der betroffenen Person selbst sein kann,
wird – wie eingangs dargelegt – mitunter darauf verwiesen,
dass fremdgefährdendes Verhalten ohne eine Behandlung
der zugrunde liegenden psychischen Erkrankung durch
daraus resultierende Unterbringungen, Isolierungen oder
Fixierungen zu einem sozialen Ausschluss und zum Verlust
von Freiheit führe. Nach einem psychosozialen Verständnis
von Gesundheit seien auch solche Konsequenzen für die
Person als schwerer gesundheitlicher Schaden anzusehen.
Eine Zwangsbehandlung der Person könne daher, sofern sie
solche psychosozialen Konsequenzen abwendet, auch zum
Wohl der fremdgefährdenden Person selbst sein (Steinert
et al. 2016; Steinert 2017).

Gemäß der dargestellten hybriden Theorie des Wohl-
ergehens sollte soziale Teilhabe jedoch nicht automatisch
als Teil des (gesundheitlichen) Wohls einer Person betrach-
tet werden. Aufgrund der Relevanz persönlicher Werte und
Präferenzen für das individuelle Wohl muss berücksichtigt
werden, wie die Person selbst soziale Konsequenzen fremd-
gefährdenden Verhaltens beurteilen und gewichten würde.
Aus subjektiver Sicht kann eine Förderung der sozialen
Teilhabe nicht zum Wohl einer Person beitragen, die per-
sönlich keinen Wert auf soziale Teilhabe legt. Und selbst
wenn es zum Wohl einer Person wäre, keine aus einer
Fremdgefährdung resultierenden Einschränkungen der so-
zialen Teilhabe zu erleben, bedeutet dies noch nicht, dass
eine Zwangsbehandlung mit dem Ziel, diese Einschränkun-
gen zu verhindern, auch gut für sie und damit zu ihrem
Wohl wäre. Letzteres ist nämlich davon abhängig, wie die
Zwangsbehandlung und deren Auswirkungen subjektiv von
der Person erlebt werden und wie sie sich auf verschiedene
objektive Kriterien ihres Wohls, beispielsweise gesundheit-
liche Aspekte wie Körpergewicht oder sexuelle Funktions-
fähigkeit, auswirken würde.

Hinzu kommt, dass eine schwach paternalistisch begrün-
dete Zwangsbehandlung nicht nur zum Wohl der Person
sein, sondern auch ihrem selbstbestimmten Willen (d.h. bei
aktueller Selbstbestimmungsunfähigkeit ihrem vorausver-
fügten oder mutmaßlichen Willen) entsprechen muss. Im
Kontext von Fremdgefährdung durch selbstbestimmungs-
unfähige Personen werden Wohl und mutmaßlicher Wil-
le häufig gleichgesetzt, indem angenommen wird, dass es
offensichtlich im eigenen Interesse der Person sei, ande-
re nicht zu gefährden (Sjöstrand und Helgesson 2008). So
schreibt beispielsweise Pollmächer:

K



Ist eine Zwangsbehandlung bei Fremdgefährdung zum Wohl der gefährdenden Person? Eine ethische Analyse von Wohl und Wille im... 219

Die Abwehr von Gefahren für Dritte hat immer
fremdnützigen Charakter. Dies bedeutet aber nicht
zwangsläufig, dass die entsprechenden medizinischen
Maßnahmen nicht auch dem Wohl des Patienten die-
nen [Hervorhebung im Original] [...]. Ein manisch
erkrankter Patient, der [...] [sich] und andere gesund-
heitlich gefährdet, ohne dass er die Gefährlichkeit sei-
nes Tuns einsehen oder nach dieser Einsicht handeln
kann, hat offensichtlich ein genuines Eigeninteresse
an Schutzmaßnahmen und an einer Behandlung [...].
Aber auch dann, wenn ein solcher Patient aktuell nur
andere gefährdet [...], liegt der Schutz Dritter eben
auch in seinem eigenen genuinen Interesse [Hervor-
hebung durch die Autor*innen] (Pollmächer 2019,
S. 9).

Auch wenn angenommen wird, dass eine Zwangsbehand-
lung in diesen Fällen zum Wohl einer selbstbestimmungs-
unfähigen Person ist, ist es nicht zwangsläufig so, dass dies
auch ihrem Willen entspricht. Wohl und Wille der Person
sind zwei getrennte Voraussetzungen für eine schwach pa-
ternalistisch begründete Zwangsbehandlung, die beide er-
füllt sein müssen, um diese zu legitimieren.

Um dies zu verdeutlichen, diskutieren wir im Folgenden
anhand eines Fallbeispiels mit zwei unterschiedlichen Ver-
laufsvarianten, wann eine Zwangsbehandlung bei Fremd-
gefährdung zum Wohl einer selbstbestimmungsunfähigen
Person sein kann, und wie dies vom mutmaßlichen Willen
abzugrenzen ist.

Fallbeispiel

P ist in einer forensisch-psychiatrischen Einrichtung
untergebracht und zeigt aggressives und fremdgefähr-
dendes Verhalten auf dem Boden einer akuten Psy-
chose. P hat in einem psychotisch-wahnhaften Zu-
stand bereits mehrfach Mitarbeiter*innen und Mitpa-
tient*innen tätlich angegriffen und erheblich verletzt.
P ist nicht selbstbestimmungsfähig im Hinblick auf
die psychiatrische Behandlung und lehnt mit seinem
natürlichen Willen die Einnahme jeglicher Medika-
mente ab. Es erfolgt die Absonderung im reizarmen
Kriseninterventionsraum (Isolierung), die bereits über
mehrere Wochen andauert, weil mildere Mittel – ins-
besondere auch Versuche, die Isolierung zwischen-
zeitlich aufzuheben – nicht hinreichend waren, um
erhebliche tätliche Übergriffe auf Mitarbeiter*innen
zu verhindern. Ausgänge in den Hof sind nur in Be-
gleitung von zwei Pflegenden und in Handschellen
möglich, da es auch bei diesen Gelegenheiten bereits
zu erheblichem tätlich-aggressiven Verhalten durch P
gekommen ist. Ps rechtlichem Betreuer zufolge legt P
großen Wert auf Freiheit und Bewegung an der fri-

schen Luft, soziale Kontakte und eine künstlerische
Aktivität. Ihm zufolge würde P eine medikamentöse
Behandlung, die ihm eine Teilnahme an Gruppenakti-
vitäten (Sport- und Kunsttherapie) ermöglichen könn-
te, mit großer Wahrscheinlichkeit den sichernden und
freiheitsentziehenden Maßnahmen vorziehen.

In diesem Fall scheint eine medikamentöse Behandlung ge-
gen den natürlichen Willen von P ethisch rechtfertigbar.
Mit einer medikamentösen Behandlung können potenzi-
ell die Therapieziele der Teilnahme an sozialen Aktivitä-
ten und Bewegung im Freien sowie die Wiedererlangung
der Selbstbestimmungsfähigkeit erreicht werden. Eine Me-
dikation entspricht dem mutmaßlichen Willen Ps, den der
rechtliche Betreuer anhand früherer Aussagen rekonstru-
iert. Gleichzeitig würde eine medikamentöse Behandlung
auch Ps gesundheitliches Wohl sowohl hinsichtlich subjek-
tiver als auch objektiver Erwägungen fördern, sofern keine
drastischen unerwünschten Wirkungen auftreten. Hinsicht-
lich subjektiver Aspekte lassen sich Sport an der frischen
Luft und Teilnahme an Gruppenaktivitäten als früher expli-
zit geäußerte Wünsche und persönlich wertvolle Freizeit-
betätigungen Ps identifizieren. Darüber hinaus würde ei-
ne Zwangsbehandlung auch objektive Bestandteile von Ps
Wohl wie seine Selbstbestimmungsfähigkeit fördern. Inso-
fern die medikamentöse Behandlung hier 1) Ps mutmaß-
lichem Willen entspricht und 2) Ps gesundheitliches Wohl
fördert, ist sie ethisch rechtfertigbar.

Das Fallbeispiel verdeutlicht außerdem den Unterschied
in den ethischen Rechtfertigungsstrategien in Bezug auf
freiheitsentziehende Maßnahmen auf der einen und me-
dizinische Behandlungen auf der anderen Seite. Während
Erstere (wie die wochenlange Isolierung) durch das Scha-
densprinzip ethisch rechtfertigbar sind, beruht die ethische
Rechtfertigung der medikamentösen Zwangsbehandlung in
diesem Fall primär auf schwach paternalistischen Erwägun-
gen hinsichtlich des Wohls undWillens der betroffenen Per-
son. Trotz der vorliegenden erheblichen Fremdgefährdung
bezieht sich die ethische Rechtfertigung der medikamentö-
sen Behandlung also nur sekundär auf die Interessen Dritter.

Fortsetzung des Fallbeispiels – Variante 1

Entsprechend den geltenden rechtlichen Rahmenbe-
dingungen wird eine Zwangsmedikation beantragt
und begonnen. Die Medikation zeigt eine gute Wirk-
samkeit auf die psychotisch-wahnhafte Symptomatik.
Aus Sicht der Behandler*innen verbessert sich Ps Ge-
samtzustand deutlich, er zeigt kein fremdaggressives
Verhalten mehr, ist weniger impulsiv und muss nicht
mehr isoliert werden. Allerdings hat die Medikation
einen großen Einfluss auf Ps Erleben und Verhalten.
Er hat wenig Antrieb, fühlt sich sediert und in seinem
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emotionalen Erleben eingeschränkt. Darüber hinaus
berichtet er mangelndes Interesse an seiner sportli-
chen und künstlerischen Aktivität sowie an sozialen
Kontakten im Allgemeinen. Darum bleibt er trotz der
Möglichkeit, sein Zimmer zu verlassen, tagelang in
diesem und liegt die meiste Zeit im Bett. Auch eine
Anpassung der Medikation bringt keine Besserung.
Im Verlauf der Behandlung hat P seine Selbstbe-
stimmungsfähigkeit wiedererlangt und stimmt der
Fortführung der medikamentösen Behandlung trotz
bestehender Zweifel an deren Nutzen zu.

Im weiteren Verlauf des Fallbeispiels zeigt sich, dass die
Medikation einen erwünschten Effekt erzielen konnte, näm-
lich die Reduktion des psychotisch-wahnhaften Erlebens
und – damit einhergehend – das Sistieren des fremdgefähr-
denden Verhaltens, wodurch die Isolierung Ps aufgehoben
werden konnte. Dennoch ist infrage zu stellen, ob die Me-
dikation insgesamt zum Wohl von P beiträgt. Schließlich
führt sie zu unerwünschten Wirkungen, die für P wichti-
ge Lebensinhalte (sportliche und künstlerische Betätigung,
soziale Kontakte) und – damit zusammenhängend – sein
subjektives Wohl erheblich beeinträchtigen.

Das Fallbeispiel macht deutlich, dass die oben dargelegte
Annahme, dass eine Zwangsbehandlung, durch die fremd-
gefährdendes Verhalten minimiert wird, der Vermeidung
negativer sozialer Konsequenzen für die Dritte gefährdende
Person dient und damit ihr Wohl befördert, nicht notwendi-
gerweise zutreffend ist. Sie kann stattdessen auch negative
soziale Folgen haben. Da die Behandlung im Fallbeispiel
zentralen Aspekten von Ps subjektivem Wohl nicht dienlich
ist, scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Fortführen
der Medikation in erster Linie zum Wohl und im Interesse
dritter Personen zu sein, ohne Ps Wohl in einer für ihn zu-
friedenstellenden Weise zu fördern. Die Behandlungsziele
(Wiedererreichen der Selbstbestimmungsfähigkeit, Reduk-
tion des psychotisch-wahnhaften Erlebens, Teilnahme an
sozialen Aktivitäten, Bewegung im Freien) wurden nur teil-
weise erreicht, weshalb eine weitere psychopharmakologi-
sche und nichtpharmakologische Optimierung der Therapie
notwendig erscheint.

Fortsetzung des Fallbeispiels – Variante 2

Auch in Variante 2 wird eine Zwangsbehandlung
begonnen. Die Medikation zeigt eine gute Wirksam-
keit auf die psychotisch-wahnhafte Symptomatik und
hat keine relevanten Nebenwirkungen. P erlangt die
Selbstbestimmungsfähigkeit wieder und kann wieder
an der Sport- und Kunsttherapie teilnehmen, da er
nicht mehr durch fremdgefährdendes Verhalten auf-
fällt. Im Verlauf verfasst P im selbstbestimmungsfä-
higen Zustand eine Patientenverfügung, in der er eine

psychopharmakologische Behandlung gegen seinen
Willen in Zukunft grundsätzlich ablehnt. P sei sich
bewusst, dass er in psychotischen Phasen zu fremd-
gefährdendem Verhalten neige und nehme in Kauf,
dass er in diesem Fall, auch langfristig, untergebracht
werden müsse. Er nehme außerdem in Kauf, dass
er bei erheblicher Fremdgefährdung innerhalb der
Einrichtung ggf. zusätzlich in einem Kriseninterven-
tionsraum isoliert werden und auf soziale Kontakte
auf der Station sowie therapeutische Aktivitäten in
der Gruppe verzichten müsse. Er wolle die Medika-
mente erst einmal freiwillig weitereinnehmen, aber
ob er dies dauerhaft tun wolle, könne er nicht sagen.
Nach einigen Monaten entscheidet P im Zustand der
Selbstbestimmungsfähigkeit, dass er ablehnt, sein Le-
ben unter dem ständigen Einfluss von Psychophar-
maka zu führen. Aus diesem Grund beendet P die
Medikamenteneinnahme. Sein psychischer Gesund-
heitszustand verschlechtert sich im Verlauf von meh-
reren Wochen. P wird im psychotisch-wahnhaften Zu-
stand fremdaggressiv und muss schließlich im Krisen-
interventionsraum isoliert werden, da mildere Mittel
nicht ausreichend sind, um erhebliche tätlich-aggres-
sive Übergriffe auf Mitarbeiter*innen und Mitpati-
ent*innen zu verhindern.

Die durchgeführte medikamentöse Therapie scheint Ps
Wohl befördert zu haben. Die Teilnahme an sportlichen und
künstlerischen Aktivitäten sowie eine größtmögliche Be-
wegungsfreiheit entsprechen subjektiven Bestandteilen von
Ps Wohl; Gesundheit und Fähigkeit zur Selbstbestimmung
entsprechen Bestandteilen des objektiven Wohls. Eine er-
neute Zwangsbehandlung entspricht jedoch nicht (mehr)
Ps selbstbestimmtem Willen, den er in der zwischenzeit-
lich erstellten Patientenverfügung dokumentiert hat. Da die
aktuelle Situation der in der Patientenverfügung konkret
definierten Situation entspricht und P zum Zeitpunkt der
Abfassung der Patientenverfügung als selbstbestimmungs-
fähig beurteilt wurde, ist eine Zwangsbehandlung in diesem
Fall ethisch nicht über den schwachen Paternalismus recht-
fertigbar, weil das zweite für die Rechtfertigung schwach
paternalistischer Interventionen relevante Element, der
Wille der Person, der Zwangsbehandlung entgegensteht.

Dies verdeutlicht, dass – von einer hybriden Konzeption
des Wohls ausgehend – derWille und dasWohl einer Person
voneinander abweichen können. Eine Behandlung gegen
den vorausverfügten oder mutmaßlichen Willen einer Per-
son lässt sich in solchen Konstellationen nicht schwach pa-
ternalistisch rechtfertigen, auch wenn die Behandlung dem
Wohl der aktuell selbstbestimmungsunfähigen Person dien-
lich wäre. In rein subjektiven Theorien des Wohls würde
eine solche Unterscheidung zwischen Wohl und Wille ent-
fallen, da angenommen wird, dass alles, was sich eine Per-
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son wünscht, zu ihrem Wohl ist. Wie unsere Analyse von
Variante 2 zeigt, erscheint dies jedoch wenig plausibel, da
Personen sich gegen ihr gesundheitliches Wohl entscheiden
können, auch wenn dies aus medizinischer bzw. psychiatri-
scher Sicht unvernünftig erscheinen mag. Dies können rein
subjektive Theorien des Wohls nicht abbilden.

Fazit und offene Fragen

Unsere theoretischen Überlegungen und Fallanalyse haben
gezeigt, dass eine Zwangsbehandlung bei Fremdgefährdung
zum Wohl der gefährdenden Person sein und bei entspre-
chendem vorausverfügten oder mutmaßlichen Willen die-
ser Person im Rekurs auf den schwachen Paternalismus
ethisch gerechtfertigt werden kann. Vor dem Hintergrund
der eingangs dargelegten professionsethischen Grundsätze
stellt sie in diesen Fällen eine legitime Aufgabe für psychia-
trische Professionelle und Institutionen dar, selbst wenn der
primäre Grund für die Unterbringung der Person mit einer
psychischen Erkrankung in einer Gefährdung Dritter liegt.
Eine solche schwach paternalistische Rechtfertigung setzt
jedoch eine transparente und differenzierte Konzeption von
Wohl und Wille voraus und erfordert – darauf basierend –
eine sorgfältige ethische Analyse im Einzelfall. Angebote
der klinischen Ethikberatung können zur Unterstützung der
Analyse solcher komplexen ethischen Situationen hilfreich
sein, sowohl im Kontext der Allgemeinpsychiatrie als auch
der forensischen Psychiatrie (Braun und Faissner 2021).

Wenn sich im Rahmen einer solchen ethischen Analyse
zeigt, dass eine Zwangsbehandlung nicht zum Wohl einer
Person ist oder nicht ihrem vorausverfügten oder mutmaß-
lichen Willen entspricht, ist sie nicht schwach paternalis-
tisch zu rechtfertigen. Beschränkt man sich in der ethischen
Rechtfertigung von Zwangsbehandlungen auf schwach pa-
ternalistische Begründungen, können Situationen entstehen,
in denen eine Person mit einer psychischen Erkrankung
trotz sichernder Maßnahmen Dritte – vor allem Mitarbei-
ter*innen in der Einrichtung, in der diese Person unterge-
bracht ist – erheblich gefährdet. Wie Variante 2 des oben
dargelegten Fallbeispiels zeigt, kann in solchen Situatio-
nen die erhebliche Gefährdung Dritter andauern, obwohl
ein Medikament zur Verfügung steht, mit dessen Hilfe die
zugrunde liegende psychische Erkrankung behandelt und
die daraus resultierende Gefahr abgewendet werden könnte.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die bislang unzureichend
geklärte ethische Frage, ob in bestimmten Situationen ei-
ne Verabreichung eines Medikaments zur Gefahrenabwehr
auf Basis des oben genannten Schadensprinzips ethisch ge-
rechtfertigt werden könnte (Pugh und Douglas 2016; Ga-
ther et al. 2020). Angesichts ihrer Praxisrelevanz und des
berechtigten Sicherheitsinteresses der von der Gefährdung
betroffenen Personen bedarf diese Frage einer vertiefenden

ethischen Analyse, die an dieser Stelle jedoch nicht geleistet
werden kann.

Je weniger psychiatrisches Handeln zur Abwehr von
Fremdgefährdung schwach paternalistisch im Rekurs auf
das Wohl und den Willen der von der Maßnahme betroffe-
nen Person begründet werden kann, umso mehr stellt sich
außerdem die Frage, ob diese Aufgabe sinnvollerweise in
den Zuständigkeitsbereich der Psychiatrie als medizinischer
Disziplin fallen sollte. Wie mit fremdgefährdenden Perso-
nen mit psychischen Erkrankungen verfahren werden soll-
te, die nicht psychiatrisch behandelt werden können oder
wollen, wird seit Jahren im Rahmen der Debatte um die
ordnungspolitische Funktion der Psychiatrie kontrovers dis-
kutiert (Vollmann 2014; Pollmächer 2015; Zinkler und von
Peter 2019; Brieger und Menzel 2020; von Peter 2020).
Wenngleich vonseiten verschiedener Betroffenenverbände
der Vorschlag begrüßt wird, den Zuständigkeitsbereich der
Psychiatrie generell auf freiwillige Behandlungen zu be-
schränken (Schneider für den Bundesverband Psychiatrie-
Erfahrener sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychia-
trie-Erfahrener 2021), ist aus unserer Sicht bislang noch
kein zufriedenstellender Lösungsansatz entwickelt worden,
der alle relevanten Perspektiven und berechtigten Interessen
hinreichend berücksichtigt. An dieser Stelle ist eine breite
gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskussion erfor-
derlich, die verschiedene Interessensgruppen (u. a. Betroffe-
nen- und Angehörigenverbände, Fachgesellschaften), Wis-
senschaft und politische Entscheidungsträger*innen einbe-
zieht. Ziel dieser Diskussion sollte es sein, ein Gesamtkon-
zept zum Umgang mit Personen mit psychischen Erkran-
kungen, die andere gefährden, zu entwickeln, das sowohl
die Allgemeinpsychiatrie als auch die forensische Psychi-
atrie umfasst. Ein solches Konzept sollte einerseits Perso-
nen mit psychischen Erkrankungen im Vergleich zu Per-
sonen ohne psychische Erkrankungen nicht diskriminieren
und sollte ihnen andererseits ein an ihren individuellen Prä-
ferenzen und Bedürfnissen ausgerichtetes Unterstützungs-
und Behandlungsangebot bieten.
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